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RS OGH 1970/2/23 Bkd3/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1970

Norm

DSt 1872 §2 D

Rechtssatz

Verletzung der Berufsp1ichten und Verstoß gegen Ehre und Ansehen des Anwaltsstandes, wenn der Rechtsanwalt -

lediglich um die Gegenpartei einzuschüchtern - sich als Zeuge über ihr Eingeständnis der Ehestörung vor Gericht

anbietet.
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